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Kantonale Geoinformationsverordnung 
(kGeoIV) 

vom … 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden, 

gestützt auf die Artikel 5 Abs. 1, 7 Abs. 1, 9 Abs. 2, 12 Abs. 2, 13 Abs 1-4, 18 Abs. 3, 20 Abs. 3, 21 sowie 22 
Abs. 3 des kantonalen Geoinformationsgesetzes vom (…)1), 

beschliesst: 

I.  Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Geltungsbereich 
1 Diese Verordnung gilt für die Geobasisdaten des kantonalen und kommunalen Rechts (Geobasisdaten). 
2 Der Anhang 1 enthält den Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts in der Zuständigkeit des Kantons. 
3 Der Anhang 2 enthält den Katalog der Geobasisdaten des kantonalen Rechts. Allen Geobasisdaten wird ein 
eindeutiger numerischer Identifikator zugeordnet. 
4 Besondere fachgesetzliche Regelungen des kantonalen Rechts bleiben vorbehalten. 

Art. 2 Datenqualität 
1 Die Mindestanforderungen an die Qualität von Geobasisdaten und Geometadaten entsprechen den vom Bund 
und Kanton anerkannten Normen. 
2 Die Qualität von Geodaten misst sich an den Kriterien Vollständigkeit, logische Konsistenz, Lagegenauigkeit, 
Aktualität und inhaltliche Richtigkeit. 

II.  Organisation 

Art. 3 GIS-Ausschuss 
1 Der GIS-Ausschuss steht unter der Leitung der Kantonsingenieurin oder des Kantonsingenieurs. 
2 Der Regierungsrat bestimmt die Mitglieder, wobei den Gemeinden für ihre Vertretung ein Vorschlagsrecht zu-
steht. 
3 Wird der Betrieb des GIS einem Unternehmen übertragen, nimmt dieses mit einer Vertreterin oder einem Vertre-
ter Einsitz in den Ausschuss. 

Art. 4 GIS-Fachstelle 
1 Die GIS-Fachstelle: 
a) plant und koordiniert den Aufbau und die Weiterentwicklung der GDI und des GIS; 
b) bestimmt die technische Infrastruktur und sorgt für deren Aufbau und Betrieb; 
c) gewährleistet die Sicherung und den Schutz der zentral gespeicherten Geo- und Metadaten; 
d) genehmigt Geodatenmodelle; 
e) legt technische Normen und Richtlinien für Geometadaten, Geodatenmodelle und Datenaustausch fest und 

setzt diese durch; 
f) ist zentrale Schnittstelle für den Austausch von Geodaten zwischen Bund, Kanton und Gemeinden; 
g) gewährleistet den Zugang zu den öffentlich zugänglichen Geodaten und Geometadaten mittels Geodienste; 
h) berät und unterstützt die zuständigen Stellen der kantonalen und kommunalen Verwaltung bei der Erarbeitung 

von Geodatenmodellen, bei Projekten, Beschaffungen und Schulungen im Geoinformationsbereich; 
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i) informiert die Nutzerinnen und Nutzer des GIS regelmässig und angemessen über Neuigkeiten; 
j) meldet Befliegungen durch den Kanton an die zuständige Stelle des Bundes für Luftaufnahmen, die der Er-

fassung von Geobasisdaten des Bundesrechts dienen1; 
k) pflegt Kontakte zu Dritten, insbesondere zum Bund, Kantonen, Gemeinden, Fach- und Benutzergruppen so-

wie Herstellerfirmen von Software; 
l) arbeitet mit den zuständigen kantonalen Stellen im Bereich E-Government zusammen. 
2 Die GIS-Fachstelle kann einzelne dieser Aufgaben an Dritte übertragen. 
3 Die GIS-Fachstelle ist gegenüber den Stellen des Kantons und der Gemeinden weisungsberechtigt. 

III. Geodatenmodelle 

Art. 5 Grundsatz 
1 Den Geobasisdaten ist mindestens ein Geodatenmodell zugeordnet. 
2 Besteht für einen Sachbereich ein vom Bund festgelegtes minimales oder durch die Kantone harmonisiertes oder 
von Fachverbänden normiertes Geodatenmodell, so ist dieses als Grundlage zu verwenden. Dieses Geodaten-
modell kann erweitert werden, damit es die kantonalen und kommunalen Mehranforderungen erfüllt. 

Art. 6 Zuständigkeit für die Modellierung 
1 Geodatenmodelle von Geobasisdaten werden gemeinsam durch die jeweils zuständige Fachstelle des Kantons 
resp. der Gemeinde mit der GIS-Fachstelle festgelegt und geändert. 
2 Ein Geodatenmodell wird innerhalb des fachgesetzlichen Rahmens bestimmt durch: 
a) die fachlichen Anforderungen; 
b) den Stand der Technik. 

Art. 7 Datenbeschreibungssprache und Datentransfermethode 
1 Die Beschreibungssprache für Geodatenmodelle muss einer anerkannten Norm entsprechen. 
2 Die GIS-Fachstelle legt die die allgemeine Beschreibungssprache und die Datentransfermethode fest. Sie be-
rücksichtigt dabei den Stand der Technik und die Normierung auf internationaler Ebene. 

IV. Darstellungsmodelle 

Art. 8  
1 Die jeweils zuständige Fachstelle des Kantons resp. der Gemeinde kann in ihrem Fachbereich ein oder mehrere 
Darstellungsmodelle vorgeben und beschreibt diese. Die Beschreibung legt insbesondere den Detaillierungsgrad, 
die Signaturen und die Legenden fest. 
2 Ein Darstellungsmodell wird innerhalb des fachgesetzlichen Rahmens bestimmt durch: 
a) das Geodatenmodell; 
b) die fachlichen Anforderungen; 
c)den Stand der Technik. 

V.  Nachführung, Historisierung 

Art. 9 Nachführung 

Enthalten die fachgesetzlichen Vorschriften keine Bestimmungen über Zeitpunkt und Art der Nachführung der 
Geobasisdaten, so gibt die jeweils zuständige Fachstelle des Kantons resp. der Gemeinde ein minimales Nach-
führungskonzept vor. Dieses berücksichtigt: 
a) die fachlichen Anforderungen; 
b) die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer; 
c) den Stand der Technik; 
d) die Kosten der Nachführung. 
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Art. 10 Historisierung 
1 Geobasisdaten, die eigentümer- oder behördenverbindliche Beschlüsse abbilden, werden so historisiert, dass 
jeder Rechtszustand mit hinreichender Sicherheit und vertretbarem Aufwand innert nützlicher Frist rekonstruiert 
werden kann. 
2 Die Methode der Historisierung wird dokumentiert. 

VI. Gewährleistung der Verfügbarkeit 

Art. 11 Nachhaltige Verfügbarkeit 
1 Die zuständige Stelle nach Art. 8 des Gesetzes bewahrt Geobasisdaten so auf, dass sie in Bestand und Qualität 
erhalten bleiben. 
2 Sie sichert die Geobasisdaten nach anerkannten Normen und nach dem Stand der Technik. Insbesondere lagert 
sie die Daten periodisch in geeignete Datenformate aus und bewahrt die ausgelagerten Daten sicher auf. 
3 Die GIS-Fachstelle kann die Mindestdauer der Verwaltung der Geobasisdaten durch die zuständige Stelle nach 
Art. 8 des Gesetzes festlegen. 

Art. 12 Archivierung 
1 Die jeweils zuständige Stelle nach Anhang 1 ist zuständig für die Archivierung der Geobasisdaten des Bundes-
rechts in der Zuständigkeit des Kantons. 
2 Die zuständige Stelle nach Art. 8 des Gesetzes ist zuständig für die Archivierung der Geobasisdaten des kanto-
nalen und kommunalen Rechts. 
3 Die für die Archivierung zuständige Stelle erstellt für alle betroffenen Geobasisdaten ein Archivierungskonzept. 
Dieses hält mindestens Folgendes fest: 
a) den Zeitpunkt der Archivierung; 
b) den Ort der Archivierung; 
c) die Modalitäten des Datentransfers zur Archivierungsstelle; 
d) die Dauer der Aufbewahrung; 
e) die Methode und Periodizität der Datensicherung; 
f) die periodische Auslagerung in geeignete Datenformate; 
g) die Nutzungs- und Verwertungsrechte an den Daten; 
h) die Modalitäten der Löschung und Vernichtung von Daten. 

Art. 13 Datentransfer 
1 Die zuständige Stelle nach Art. 8 transferiert ihre aktualisierten Geobasisdaten zu vereinbarten Zeitpunkten in 
vereinbarter Qualität an die GIS-Fachstelle. 
2 Die GIS-Fachstelle prüft die eingehenden Geobasisdaten und speichert sie zentral. Sie kann diese Aufgaben für 
bestimmte Geobasisdaten an andere Stellen delegieren. 

VII. Geometadaten 

Art. 14 Grundsatz 
1 Alle Geobasisdaten werden durch Geometadaten beschrieben. 
2 Die GIS-Fachstelle legt die Norm für die Geometadaten der Geobasisdaten fest. Sie berücksichtigt dabei den 
Stand der Technik und die Normierung auf internationaler Ebene. 

Art. 15 Zugang 
1 Geometadaten werden zusammen mit den Geobasisdaten, die sie beschreiben, öffentlich zugänglich gemacht. 
2 Der Zugang kann nur beschränkt werden, wenn eine regierungsrätliche Verordnung dies vorsieht. 
3 Die jeweils zuständige Fachstelle des Kantons resp. der Gemeinde gewährleistet den Zugriff auf die Geometada-
ten. 
3 Die GIS-Fachstelle gewährleistet die Vernetzung der Geometadaten. 
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Art. 16 Erhebung, Nachführung, Archivierung 
1 Zuständig für die Erhebung und Nachführung der Geometadaten ist die zuständige Stelle nach Art. 8 des Geset-
zes. 
2 Die Geometadaten werden zusammen mit den Geobasisdaten, die sie beschreiben, nachgeführt und archiviert. 

VIII. Zugang und Nutzung 

Art. 17 Zugangsberechtigungsstufen 
1 Die Geobasisdaten werden folgenden Zugangsberechtigungsstufen zugewiesen: 
a) öffentlich zugängliche Geobasisdaten: Zugangsberechtigungsstufe A; 
b) beschränkt öffentlich zugängliche Geobasisdaten: Zugangsberechtigungsstufe B; 
c) nicht öffentlich zugängliche Geobasisdaten: Zugangsberechtigungsstufe C. 
2 Die Zugangsberechtigungsstufen der Geobasisdaten des kantonalen Rechts sind im Anhang 2 festgelegt. 
3 Für den Zugang zu Geobasisdaten der Zugangsberechtigungsstufe A, B und C gelten die Bestimmungen nach 
Art. 22-24 GeoIV sinngemäss. 

Art. 18 Einwilligung zur Nutzung 
1 Die Einwilligung zur Nutzung zum Eigengebrauch wird erteilt, wenn: 
a) der Zugang gewährt werden kann; 
b) die Nutzerin oder der Nutzer deklariert hat, dass die Nutzung ausschliesslich dem Eigengebrauch dient; 
c) die Gebühr durch Verfügung oder Vertrag festgelegt oder vorab bezogen wird. 
2 Die Einwilligung zur gewerblichen Nutzung wird erteilt, wenn: 
a) der Zugang gewährt werden kann; 
b) die Nutzerin oder der Nutzer registriert ist; 
c) die Nutzerin oder der Nutzer Zweck, Intensität und Dauer der gewerblichen Nutzung deklariert hat; 
d) die Gebühr durch Verfügung oder Vertrag festgelegt oder vorab bezogen wird; 
e) Daten der Zugangsberechtigungsstufe B auch den Dritten zugänglich gemacht werden dürfen, an welche die 

Weitergabe vorgesehen ist. 
3 Die Einwilligung zur Nutzung kann befristet werden, wenn der Verlust der Aktualität der Daten zu einer Gefähr-
dung führen kann. 
4 Die Einwilligung kann hinsichtlich Zweck, Intensität oder Dauer der Nutzung beschränkt werden, wenn die Höhe 
der Gebühr von diesen Faktoren abhängt. 
5 Die zuständige Stelle nach Art. 8 des Gesetzes kann für bestimmte Geobasisdaten die Nutzung ohne Einwilli-
gung generell zulassen. 

Art. 19 Verweigerung der Einwilligung 
1 Die Einwilligung wird durch Verfügung verweigert. 
2 Wird der Vertragsabschluss oder die Einwilligung mittels organisatorischer oder technischer Zugangskontrollen 
verweigert, so kann die betroffene Person eine Verfügung verlangen. 

Art. 20 Nachträgliche Einwilligung 

Werden Geobasisdaten widerrechtlich genutzt, so wird das Verfahren zur Erteilung der Einwilligung nachträglich 
von Amtes wegen durchgeführt. 

Art. 21 Nutzungsvorschriften 
1 Für die Nutzung zum Eigengebrauch gelten die entsprechenden Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes1 
sinngemäss. 
2 Die Nutzerinnen und Nutzer sind für die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz verantwortlich. 
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3 Geobasisdaten dürfen nur mit der Angabe der Quelle wiedergegeben werden. 

Art. 22 Weitergabe an Dritte 

Werden Geobasisdaten weitergegeben, so gelten die Pflichten der Nutzerinnen und Nutzer auch für die empfan-
genden Dritten. 

Art. 23 Vertragliche Regelungen 

Vertragliche Regelungen des Zugangs zu Geobasisdaten sowie von deren Nutzung und Weitergabe dürfen von 
den Bestimmungen der Art. 19-22 abweichen, wenn sie: 
a) Schutzvorschriften enthalten, die mindestens gleichwertig sind; und 
b) die Gleichbehandlung der Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer gewährleisten. 

Art. 24 Vernichtung widerrechtlich genutzter Daten 
1 Werden Geobasisdaten widerrechtlich genutzt und kann die nachträgliche Einwilligung nicht erteilt werden, so 
ordnet die zuständige Stelle nach Art. 8 des Gesetzes die Vernichtung der Daten oder die Einziehung der Daten-
träger bei der Nutzerin oder dem Nutzer an. 
2 Sie verfügt die Vernichtung oder Einziehung unabhängig von einer allfälligen strafrechtlichen Verfolgung. 

IX. Geodienste 

Art. 25 Dienste für Geobasisdaten und Geometadaten 
1 Die Geobasisdaten werden durch folgende Geodienste zugänglich und nutzbar gemacht: 
a) durch Darstellungsdienste: alle Geobasisdaten der Zugangsberechtigungsstufe A; 
b) durch Download-Dienste: die im Anhang 2 entsprechend bezeichneten Geobasisdaten. 
2 Die Geometadaten der Geobasisdaten werden durch Suchdienste zugänglich gemacht. 
3 Die GIS-Fachstelle kann für diese Geodienste Vorschriften über die qualitativen und technischen Anforderungen 
im Hinblick auf eine optimale Vernetzung erlassen. Sie berücksichtigt dabei den Stand der Technik und die Nor-
mierung auf internationaler und nationaler Ebene. 

Art. 26 Sachbereichsübergreifende Geodienste 
1 Die GIS-Fachstelle betreibt folgende sachbereichsübergreifende Geodienste: 
a) vernetzter Suchdienst für die Geometadaten aller Geobasisdaten; 
b) vernetzter Suchdienst für Geodienste nach Art. 25; 
c) vernetzter Zugang zu den Geobasisdaten; 
d) vernetzter Download-Dienst für die im Anhang 2 entsprechend bezeichneten Geobasisdaten; 
e) Dienst für die Transformation (…). 
2 Weitere Geodienste können vom Kanton nach Bedarf angeboten werden. 

Art. 27 Verknüpfung mit anderen Informatiksystemen 
1 Die sachbereichsübergreifende Geodienste dürfen mit dem EDV-Grundbuch verknüpft werden, sofern die ent-
sprechenden Zugriffsberechtigungen des Grundbuchs eingehalten werden. 
2 Die Geodienste des Kantons dürfen mit Zustimmung der GIS-Fachstelle mit Geoportalen und Geodiensten ande-
rer staatlicher und privater Institutionen vernetzt werden. 

Art. 28 Rechtswirkungen des GIS 
1 Die Aufschaltung der Geobasisdaten im GIS erfolgt ohne Gewähr und hat keinerlei Rechtswirkung. Verbindlich 
sind einzig die von den zuständigen Stellen beglaubigten Dokumente. 
2 Abweichende spezialgesetzliche Vorschriften1 bleiben vorbehalten. 
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X.  Datenaustausch unter Behörden 

Art. 29 Gewährung des Zugangs 
1 Die zuständige Stelle nach Art. 8 des Gesetzes gewährt anderen Stellen von Bund, Kanton und Gemeinden auf 
Anfrage hin Zugang zu Geobasisdaten. 
2 Sie stellt den Zugang durch einen Download-Dienst sicher. Wo dies nicht möglich ist, übermittelt sie die Daten in 
einer anderen Form. 

Art. 30 Verweigerungen des Zugangs 

Die zuständige Stelle nach Art. 8 des Gesetzes verweigert den Zugang zu Geobasisdaten, wenn die Geobasisda-
ten der Zugangsberechtigungsstufe B oder C zugewiesen sind und die anfragende Stelle kein öffentliches Interes-
se am Zugang geltend machen kann. 

Art. 31 Datenschutz, Geheimhaltung 
1 Die empfangende Stelle ist für die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die Geheimhaltung 
verantwortlich. 
2 Die abgebende Stelle weist die empfangende Stelle auf das Bestehen von besonderen Vorschriften hin. 

Art. 32 Weitergabe an Dritte 
1 Eine Behörde kann Geobasisdaten, zu denen sie Zugang hat, innerhalb eines Projekts an ihre Projektpartnerin-
nen und -partner weitergeben. 
2 Bei der Weitergabe der Geobasisdaten gehen alle Verpflichtungen der Behörde zusätzlich auf die empfangenden 
Dritten über. 
3 Geobasisdaten dürfen nur mit der Angabe der Quelle weitergegeben werden. 

Art. 33 Ausführungsbestimmungen 

Der Regierungsrat erlässt insbesondere Vorschriften über: 
a) die rechtsgültige Vermarkung; 
b) die Nachführung und das Meldewesen; 
c) den Geschäftsverkehr zwischen amtlicher Vermessung und Grundbuch; 
d) die öffentliche Auflage und das Genehmigungsverfahren; 
e) den Zugang und die Nutzung; 
f) den Gebührentarif für die laufende Nachführung. 

XI. Schlussbestimmungen 

Art. 34 Widerhandlungen 

Mit Busse bis zu 500-40 000 Franken wird bestraft, wer: 
a) sich oder Dritten widerrechtlich Zugang zu Geobasisdaten verschafft; 
b) Geobasisdaten oder Geodienste ohne Einwilligung nutzt; 
c) Geobasisdaten ohne Einwilligung weitergibt, 
d) Vorschriften über die Nutzung, namentlich über die Quellenangabe, missachtet. 

Art. 35 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am (…) in Kraft. 

 


